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Ausbildungszuschlag – bundesrechtliche Ermächtigungsgrundlage in § 18 
Abs. 2 Pflegeberufegesetz (PflBG) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Bündnispartner, 

 

wie Sie wissen, ist das Pflegeberufegesetz (PflBG) zum 01.01.2020 in Kraft 

getreten und stellt auch die Finanzierung der Ausbildung auf eine neue 

Grundlage. Alle Krankenhäuser und ambulanten sowie stationären Pflege-

einrichtungen, die Pflegeversicherung und der Freistaat Bayern zahlen in 

einen Ausbildungsfonds für Bayern ein. Künftig leisten alle Akteure, die von 

der Ausbildung profitieren, einen finanziellen Beitrag dazu – auch diejeni-

gen Einrichtungen, die nicht selbst ausbilden! Dies vermindert Wettbe-

werbsnachteile und bietet eine Chance, mehr Einrichtungen dazu zu moti-

vieren, künftig auszubilden. 

 

Die Pflegeschulen und Träger der praktischen Ausbildung erhalten die Kos-

ten der Pflegeausbildung aus dem Fonds erstattet. Zusätzlich werden den 

Trägern der praktischen Ausbildung die gezahlten Ausbildungsgehälter im 
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ersten Ausbildungsjahr in voller Höhe ersetzt, in den letzten beiden Ausbil-

dungsjahren zu großen Teilen. Die finanziell gesicherten Strukturen bilden 

die Grundlage für eine qualitativ hochwertige Pflegeausbildung und somit 

gut ausgebildete Pflegefachkräfte. Ausbildende Einrichtungen profitieren 

von dieser finanziellen Planungssicherheit. 

 

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen refinanzieren ihre an den Fonds 

geleisteten Zahlungen, indem sie ihren Rechnungen bzw. ihren Pflege-

entgelten einen Ausbildungszuschlag hinzufügen. So sieht es die bundes-

rechtliche Ermächtigung in § 18 Abs. 2 PflBG vor. Die Höhe des Ausbil-

dungszuschlages in den Krankenhäusern vereinbaren die Vertragsparteien 

nach § 18 Abs. 1 Satz 2 Krankenhausfinanzierungsgesetz. Stationäre und 

ambulante Pflegeeinrichtungen kalkulieren die auf sie entfallenden Umla-

gebeträge in die Vergütungssätze für die allgemeinen Pflegeleistungen 

nach § 84 Abs. 1 und § 89 Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) ein. 

 

Im Krankenhausbereich ist der Ausbildungszuschlag Teil der allgemeinen 

Kostenaufstellung, die das Krankenhaus für den Patienten gegenüber des-

sen Krankenkasse in Abrechnung bringt. 

 

Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen geben die von ihnen zu zahlenden 

Umlagebeträge an die Pflegebedürftigen weiter. Sie sind Bestandteil ihrer 

Pflegeleistungen und werden separat auf ihrer Rechnung ausgewiesen. 

Pflegekassen übernehmen die Kosten der Pflegeleistungen bis zur gesetz-

lich vorgeschriebenen Höhe der Sachleistungsbeträge. Aufgrund des Teil-

leistungscharakters der Pflegeversicherung ist der Rechnungsbetrag in der 

Regel höher als der begrenzte Sachleistungsbetrag, daher muss der Diffe-

renzbetrag von den Pflegebedürftigen selbst bezahlt werden beziehungs-

weise im Falle von Bedürftigkeit vom Sozialhilfeträger. 

 

In den letzten Tagen erhalten die Bayerische Staatskanzlei, das Bayerische 

Staatsministerium für Gesundheit und Pflege und die Pflegeausbildungs-

fonds Bayern GmbH (PAF) zahlreiche Zuschriften von Bürgern, die sich 

über die Erhöhung der Pflegeentgelte aufgrund der zu entrichtenden Aus-
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bildungszuschläge beschweren. Die Mitarbeiter der PAF werden zusätzlich 

mit zahlreichen Anrufen überhäuft. U.a. wird die Rechtmäßigkeit der 

 Entgelterhöhung angezweifelt. Aufgrund der aktuell ohnehin vorherrschen-

den hohen Arbeitsbelastung und der angespannten Personalsituation, bit-

ten wir Sie, Ihre Einrichtungen bzw. Pflegedienste darauf hinzuweisen, 

Pflegebedürftige und deren Angehörige nicht an die PAF zu verweisen. Das 

Bundesrecht im PflBG und SGB XI sieht eine Refinanzierung über Ausbil-

dungszuschläge vor, die PAF trägt dafür keine Verantwortung. Soweit im 

Einzelfall die Rechtmäßigkeit der Höhe der konkreten Zuschläge in Frage 

gestellt wird, ist dies zwischen dem Pflegebedürftigen und der Einrichtung 

bzw. der Einrichtung und der PAF zu klären. Eine Möglichkeit der Klärung 

zwischen Pflegebedürftigem und PAF gibt es nicht. 

 

Gerne dürfen Sie Ihre Einrichtungen bzw. Pflegedienste darauf hinweisen, 

dass entsprechende Informationen auch auf unserer Homepage unter 

https://www.stmgp.bayern.de/pflege/generalistische-pflegeausbildung/ 

zu finden sind. Als Anlage übersenden wir Ihnen ein Informationsschreiben, 

das Ihre Einrichtungen bzw. Pflegedienste gerne an die Pflegebedürftigen 

bzw. deren Angehörige weiterleiten dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
gez. 
Sonja Stopp 
Regierungsdirektorin 

https://www.stmgp.bayern.de/pflege/generalistische-pflegeausbildung/

